
  
Anwalt für Verkehrsstrafrecht: Urkundenfälschung Überführungskennzeichen

  

Ein Überführungskennzeichen ("rotes Nummernschild") stellt in Verbindung mit einem Fahrzeug keine
Urkunde im Sinne einer Urkundenfälschung dar.

  

Bringt ein Beschuldigter gestohlene amtliche Kennzeichen mit dem Vorsatz an einem Fahrzeug an, das
Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu nutzen, so stellt der Gebrauch des Fahrzeugs eine
Urkundenfälschung dar. Der Bundesgerichtshof setzte sich in seinem Beschluss vom 15. Februar 2017 (4
StR 629/16) damit auseinander, ob ein an einem Fahrzeug angebrachtes Überführungskennzeichen („rotes
Nummernschild“) eine Urkunde darstellt. Der Beschuldigte brachte an einem Fahrzeug ein
Überführungskennzeichen an. Das Landgericht verurteilte den Beschuldigten im Anschluss daran wegen
Urkundenfälschung. Der Bundesgerichthof schloss sich dem nicht an. Nach Auffassung des BGHs stellt
ein Überführungskennzeichen selbst bei einer festen Verbindung mit einem Fahrzeug keine Urkunde dar.
Dies liegt daran, dass Überführungskennzeichen, anders als herkömmliche Kennzeichen, nicht mit einem
Stempel der Zulassungsstelle versehen sind. Somit stellen Überführungskennzeichen keine amtlichen
Kennzeichen dar. Der Beschuldigte machte sich nicht wegen Urkundenfälschung strafbar.
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